
 
 
 
 
 
 
an die Mitgliedsvereine 
des Landessportbundes Thüringen 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                    
Verbesserter Unfallversicherungsschutz für Ehrenamtliche 
 
Sehr geehrte Präsidenten, Vorsitzende,  
sehr geehrte Vorstandsmitglieder, 
                                                                                                            Mai 2014 
mit Einführung des Gesetzes zur Verbesserung des  
unfallversicherungsrechtlichen Schutzes bürgerschaftlich Engagierter  
(§ 6 Abs. 1 Nr. 3 und Nr. 4 Sozialgesetzbuch - SGB VII) wurde die  
Möglichkeit geschaffen, dass ehrenamtlich Tätige im Verein sich gegen  
die Folgen von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten freiwillig versichern  
können.  
Gesetzlich unfallversichert sind bereits die Arbeitnehmer des Vereins (Geschäftsführer, 
Trainer, bezahlte Sportler etc.). Nunmehr steht der gesetzliche Unfallversicherungsschutz 
auch den Ehrenamtlichen in gemeinnützigen Sportvereinen und Sportverbänden offen. Zum 
Personenkreis der Ehrenamtlichen gehören die Mitglieder des Vorstandes, des erweiterten 
Vorstandes, der Abteilungsleitung und der anderen Organe im Verein als auch Personen 
ohne Wahlamt, die aber im Auftrag des Vereins eine leitende, planende oder organisierende 
Tätigkeit ausüben, z.B. als Kampf- und Schiedsrichter. 
Die Entscheidung darüber, ob und welche Ehrenamtlichen des Vereins zur freiwilligen 
Unfallversicherung angemeldet werden sollen, trifft der Verein. 
Hinweis: Der Übungsleiter des Vereins, der unentgeltlich oder bis zu 2400 Euro pro Jahr 
(sog. Übungsleiterpauschale nach § 3 Nr. 26 EStG) erhält, ist bereits gesetzlich 
unfallversichert. Die Beiträge für die Übungsleiter zahlt der LSB Thüringen über einen 
Pauschalvertrag an die VBG.  
 
Gesetzlicher Unfallversicherungsträger für den Sport ist die Verwaltungs-
Berufsgenossenschaft (VBG). Die Anmeldung zur freiwilligen Unfallversicherung für die 
Ehrenamtlichen der Vereine erfolgt, entsprechend einer Vereinbarung mit der VBG, über den 
LSB Thüringen.  
Das Anmeldeformular -Anmeldung zur freiwilligen Unfallversicherung für Ehrenamtliche 
im Verein- ist unserem Schreiben beigefügt, sowie ein -Merkblatt zur freiwilligen 
Unfallversicherung- mit Informationen zur Unfallversicherung, zur Anmeldung und zur 
Beitragserhebung.  
Für Rückfragen steht Ihnen Jürgen Warnicke in der Geschäftsstelle des LSB Thüringen zur 
Verfügung: Tel.: 0361 / 3405431, E-Mail: j.warnicke@lsb-thueringen.de,  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Ralf Ulitzsch  
Geschäftsbereichsleiter Sport/Sportstätte 
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